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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben

für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Groß Pampau

(Beitrags- und Gebührensatzung)

Aufgrund der §§ 4, 27 und 28 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBL. 2003, Seite 57) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25.05.2021 (GVOBL. 2021, Seite 566) und der §§1,2, 6, 8, 9 und 9a des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom
10.01.2005 (GVOBL. 2005, Seite 27) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBL.
2021, Seite 566) und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengeset-
zes in der Fassung vom 13.11.2019 (verkündet als Art. 2 des Gesetzes zum Neuerlass des Was-
sergesetzes und zur Änderung anderer wasserrechtlicher Vorschriften GVOBL. 2019, Seite 425)
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Pampau vom
07.12.2021 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für
die zentrale Abwasserbeseitigung vom 09.12.2008 erlassen:
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l. Änderungen

IV. Abschnitt - Abwassergebühr

§ 12 erhält folgende Fassuna:

§12 Gebührenmaßstab und Gebührensatz

1. Die Abwassergebühr wird nach der Schmutzwassermenge (in m3) bemessen, die in die öf-
fentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Sie beträgt 3,89 Euro je m3 Schmutzwas-
ser.

2. Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-

führte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,
b) die auf dem Grundstück gewonnene und der Abwasserbeseitigungsanlage zugeführte

und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge,
c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrich-

tung.

3. Die Gemeinde kann den Gebührenpflichtigen auffordern, seinen Wasserzähler oder seine
Abwassermesseinrichtung binnen einer in der Aufforderung zu bestimmenden Frist selbst
abzulesen und den abgelesenen Wert mitzuteilen. Kommt ein Gebührenpflichtiger der Auf-
forderung nicht fristgerecht nach, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Ge-
meinde, insbesondere unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge
des vorangegangenen Erhebungszeitraumes geschätzt. Entsprechendes gilt, wenn ein
Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht ange-
zeigt hat.

4. Die Wassermenge nach Abs. 3 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für
den abgelaufenen Erhebungszeitraum innerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen.
Die sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten
einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entspre-
chen. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis
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über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wasser-
mengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.

5. Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage ge-
langt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach
Ablauf des Erhebungszeitraumes bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt
Abs. 5 Sätze 2 bis 4 sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers
auf dessen Kosten Gutachten anfordern. Zu viel erhobene Gebühren sind zu verrechnen
oder zu erstatten.

§ 16 erhält folaende Fassung:

§16 Vorausleistungen und Fälligkeit

1. Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen auf die
Gebühren verlangt werden. Die Höhe richtet sich nach der Gebührenschuld des Vorjahres
oder nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

2. Vorausleistungen werden jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. mit % des Betrages
nach Absatz 1 Satz 2 erhoben.

3. Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe des Kalenderjahres, so wird den Ab-
schlagszahlungen diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen
Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat
der Gebührenpflichtige der Gemeinde auf deren Aufforderung unverzüglich mitzuteilen.
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht nach, so kann die Gemeinde den
Verbrauch schätzen.

4. Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekannt-
gäbe des Bescheides fällig. Die Abschlagszahlungen werden ebenfalls durch Bescheid
festgesetzt und werden zu den in Absatz 2 genannten Zeitpunkten fällig. Die Abwasserge-
bühr und die Abschlagszahlungen können zusammen mit anderen Abgaben und zusam-
men mit privatrechtlichen Entgelten angefordert werden.

§ 18 erhält folgende Fassuna:

§18 Datenverarbeitung

1. Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach §§24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt geworden
sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und
des Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von
den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung weiter verarbeiten.

2. Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt,
die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden perso-
nenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

3. Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient o-
der in der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die
Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festset-
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zung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten und die Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu
lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter zu
verarbeiten.

Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von
nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit
den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und
diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser. Satzung zu venwenden und
weiter zu verarbeiten.

II. Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.
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